
Musterdienstvereinbarung
über die Durchführung eines
Betrieblichen Eingliederungsmanagements


zwischen

der Erzdiözese Freiburg, Körperschaft des öffentlichen Rechts,
vertreten durch       (Einrichtungsleitung, Dienstgebervertreter)

und

der Mitarbeitervertretung (MAV) der      ,
vertreten durch      

für die Mitarbeitenden der       (Einrichtung).






Präambel

Mit der Novellierung des SGB IX ist das Betriebliche Eingliederungsmanagement (BEM) gesetzlich eingeführt worden. Das BEM hat seine Rechtsgrundlage in § 167 Abs. 2 SGB IX (ehemals § 84 Abs. 2 SGB IX).

Durch diese Dienstvereinbarung wird die innerbetriebliche Umsetzung des gesetzlichen Auftrags gem. § 167 Abs. 2 SGB IX im Detail geregelt. Gemeinsames Ziel der Leitung und der Mitarbeitervertretung der/des       ist es, mit der Einführung des BEM eine strukturierte Vorgehensweise sicherzustellen um die Gesundheit und Arbeitskraft der betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu erhalten und zu fördern. Das BEM ist ein kooperativer, verlaufs- und ergebnisoffener Suchprozess, der sich an den Erfordernissen des Einzelfalles orientiert.


§ 1 Geltungsbereich

Diese Dienstvereinbarung gilt für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der/des      .


§ 2 Ziele

Mit der Durchführung des BEM werden insbesondere folgende Ziele verfolgt:

· zu klären, ob die Arbeitsunfähigkeit in einem direkten oder indirekten Zusammenhang mit der Tätigkeit der Mitarbeiterin/des Mitarbeiters steht
· zu klären, mit welchen Hilfen und Leistungen (internen und externen) erneuter Arbeitsunfähigkeit vorgebeugt werden kann bzw. wie die Arbeitsfähigkeit und Gesundheit der Mitarbeiterin/des Mitarbeiters erhalten und gefördert werden kann
· betrieblich beeinflussbare Fehlzeiten und Krankheitskosten zu reduzieren
· akute und chronische Erkrankungen und Behinderungen zu vermeiden
· die dauerhafte Integration von schwerbehinderten Menschen zu fördern.


§ 3 Voraussetzungen für die Anwendung des BEM

(1) Das BEM setzt gem. § 167 Abs. 2 SGB IX ein, wenn die Mitarbeiterin/der Mitarbeiter innerhalb eines Jahres mehr als 42 Tage ununterbrochen oder wiederholt arbeitsunfähig ist. Es wird jeweils auf einen zusammenhängenden 12-Monats-Zeitraum abgestellt (nicht Kalenderjahr).

(2) Die/Der BEM-Koordinatorin/BEM-Koordinator erstellt einmal im Quartal/alle zwei Monate die entsprechende Auswertung, mit Hilfe derer die betroffenen Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter ermittelt werden. Die Auswertung wird der Mitarbeitervertretung zur Verfügung gestellt.

(3) Auf Antrag der Mitarbeiterin/des Mitarbeiters kann das BEM bereits eingeleitet werden, wenn die Voraussetzungen von Absatz 1 noch nicht erfüllt sind, aber das Eintreten absehbar ist.

(4) Von schwerbehinderten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kann das Verfahren der Betrieblichen Eingliederung grundsätzlich mit dem Ziel einer verbesserten Integration gem. §§ 164 und 166 SGB IX beantragt werden. Dies gilt bis zum Abschluss einer Inklusionsvereinbarung.








§ 4 Integrationsteam

(1) Das BEM wird von einem Integrationsteam durchgeführt. Diesem Integrationsteam gehören folgende Personen an:

· eine zuvor bestimmte BEM-Koordinatorinnen/ein zuvor bestimmter BEM-Koordinator,
· ein Mitglied der Mitarbeitervertretung,
· bei einer/einem schwerbehinderten Beschäftigten, der/die Vertreter/in für schwerbehinderte Beschäftigte.

(2) Auf Wunsch oder mit Zustimmung der Mitarbeiterin/des Mitarbeiters können bei Bedarf weitere Personen, auch externe, Fachkräfte wie z.B. die Betriebsärztin/der Betriebsarzt, die örtlichen gemeinsamen Servicestellen (bei nicht schwerbehinderten Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern) bzw. das Integrationsamt (bei schwerbehinderten Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern) zur Beratung hinzugezogen werden.

(3) Zu den Aufgaben des Integrationsteams gehören insbesondere:

a) die Einleitung des BEM-Verfahrens bei den gem. § 3 betroffenen 		Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern (Versand der Erstinformation durch die BEM-
Koordinatorinnen/Koordinatoren);

b) die Teilnahme an den Gesprächen im Rahmen des BEM-Verfahrens, soweit von der Mitarbeiterin/vom Mitarbeiter gewünscht;

c) die Begleitung der Mitarbeiterin/des Mitarbeiters während des BEM;

d) die Erarbeitung von Maßnahmen zur praktischen Umsetzung der 	Wiedereingliederung, ggf. unter Einschluss einer Kostenschätzung, wobei 	angestrebt werden soll, Zuschüsse und Prämien externer Träger bewilligt zu 	bekommen;

e) die Evaluation der ergriffenen Maßnahmen.

(4) Den Vorsitz des Integrationsteams haben die BEM-Koordinatorinnen/BEM-Koordinatoren. 

(5) Entscheidungen des Integrationsteams werden im Einvernehmen aller Mitglieder getroffen.

(6) Die Mitglieder des Integrationsteams haben sich über die gesetzlichen Vorschriften betreffend des BEM auf dem aktuellen Stand zu halten und die für die Aufgabe erforderliche Sachkenntnis zu verschaffen. Dies kann auch im Rahmen fachbezogener Schulungen erfolgen. Die anfallenden Kosten trägt der Dienstgeber.

(7) Die Mitglieder des Integrationsteams sowie ggf. weitere hinzugezogene Personen unterliegen der Schweigepflicht.

§ 5 Erstinformation

(1) Den gem. § 3 betroffenen Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern wird das Merkblatt "Erstinformation Betriebliches Eingliederungsmanagement" (siehe Anlage 1) inklusive des Rückantwortblattes (siehe Anlage 2) zugesandt. Die "Erstinformation Betriebliches Eingliederungsmanagement" beinhaltet den ausdrücklichen Hinweis auf die Möglichkeit einer vertraulichen, persönlichen Beratung mit den Mitgliedern oder einem einzelnen Mitglied des Integrationsteams.
Von diesem Schreiben erhalten folgende Personen Kenntnis:
· die Mitglieder des Integrationsteams,
· die Leitung der       (betroffenen Einrichtung/Abteilung/Stabsstelle oder sonstigen Stelle),
· die MAV

(2) Sollte sich die angeschriebene Mitarbeiterin/der angeschriebene Mitarbeiter nicht binnen zweier Wochen schriftlich erklären, an einem BEM-Verfahren teilzunehmen bzw. nicht teilzunehmen, wird diese Entscheidung unter Fristsetzung von zwei weiteren Wochen eingefordert.
Bei Fristablauf ohne Rückmeldung stellt das Integrationsteam das Fehlen der Bereitschaft zur Teilnahme an einem BEM-Verfahren fest.

(3) Die betroffene Mitarbeiterin/der betroffene Mitarbeiter entscheidet, ob das BEM- Verfahren durchgeführt wird. Über die Entscheidung der Mitarbeiterin/des Mitarbeiters werden die unter Abs. 1 genannten Personen in Kenntnis gesetzt.

(4) Sonstige Mitbestimmungs- und Beteiligungstatbestände der MAV und der Schwerbehindertenvertretung bleiben unberührt.





§ 6 BEM-Verfahren

(1) Erklärt sich die Mitarbeiterin/der Mitarbeiter zum Eintritt in das BEM-Verfahren bereit, lädt die BEM-Koordinatorin/ der BEM-Koordinator sie/ihn sowie ggf. die gem. § 4 Abs. 2 auf ihren/seinen Wunsch und/oder mit ihrer/seiner Zustimmung weiteren hinzuzuziehenden Personen zu einem ersten BEM-Gespräch ein (Erstgespräch). Dieses Erstgespräch dient der Ermittlung und Analyse aller die Arbeitsunfähigkeit verursachenden und beeinflussenden Faktoren des betrieblichen Geschehens. Es wird gemeinsam über mögliche Einschränkungen oder Belastungen am Arbeitsplatz gesprochen, inwieweit die Arbeit zu gesundheitlichen Beschwerden führt und wie diese behoben werden können. Zur Strukturierung des Erstgesprächs dient beiliegender Gesprächsleitfaden (siehe  Anlage 3).

(2) Nach dem Erstgespräch prüft das Integrationsteam, ob und durch welche Maßnahmen die Ziele des BEM erreicht werden können. Es klärt insbesondere, durch welche betrieblichen und/oder externen Maßnahmen der Eingliederungsprozess unterstützt werden kann. Vorrangig sind dabei die betrieblichen Möglichkeiten zu betrachten (z.B. Veränderung des Arbeitseinsatzes und/oder Arbeitsumfeldes).

Bei der Aufstellung der Maßnahmen sind externe Unterstützungsleistungen zu prüfen und zu bewerten. Diese Unterstützungsleistungen können beispielsweise erfolgen durch:
· die von der Mitarbeiterin/den vom Mitarbeiter zu nennenden Arzt (nicht Betriebsarzt)
· Integrationsämter mit angeschlossenen Fachbereichen
· gemeinsame Servicestellen für Rehabilitation
· Berufsgenossenschaften
· Sozialversicherungsträger
· Selbsthilfegruppen, Beratungsstellen, Supervision.

Die vom Integrationsteam vorgeschlagenen Maßnahmen werden mit der Mitarbeiterin/dem Mitarbeiter in einem Eingliederungsplan zusammengefasst. Zum Zeichen des Einverständnisses mit den vorgeschlagenen Maßnahmen ist der Eingliederungsplan von der Mitarbeiterin/vom Mitarbeiter gegenzuzeichnen; die Mitarbeiterin/der Mitarbeiter erhält eine Kopie des Eingliederungsplans.

(3) Bei der Umsetzung der Maßnahmen nach dem Eingliederungsplan ist der unmittelbare Vorgesetzte sowie ggf. die Leitung der betroffenen Einrichtung/Abteilung/Stabstelle oder sonstigen Stelle, soweit die Mitarbeiterin/der Mitarbeiter hierfür ihre/seine Zustimmung erteilt hat, entsprechend zu informieren und einzubeziehen.

(4) Nach angemessenem Zeitablauf ist ein weiteres BEM-Gespräch anzuberaumen. Dabei soll der Stand der Umsetzung der eingeleiteten Maßnahmen erfragt bzw. der Erfolg der Maßnahmen überprüft werden. Bei Bedarf sind weitere Maßnahmen zu vereinbaren.

(5) Über jedes BEM-Gespräch ist eine Niederschrift zu fertigen, die ausschließlich den Zeitpunkt des Gesprächs (Datum sowie Beginn und Ende des Gesprächs) sowie die Ergebnisse des Gesprächs enthält. Die jeweilige Niederschrift bedarf der Gegenzeichnung der Mitarbeiterin/des Mitarbeiters. Eine Kopie der Niederschrift erhält die Mitarbeiterin/der Mitarbeiter. Der Inhalt der BEM-Gespräche ist darüber hinaus von allen Beteiligten strikt vertraulich zu behandeln.

(6) Die Mitarbeiterin/der Mitarbeiter hat jederzeit das Recht, auch während eines bereits laufenden Verfahrens ihre/seine Zustimmung zum BEM-Verfahren zu widerrufen. Nach der Ablehnung kann die Mitarbeiterin/der Mitarbeiter jedoch jederzeit eine Wiederaufnahme des BEM-Verfahrens beantragen. Dauert die Arbeitsunfähigkeit an, kann der Mitarbeiterin/dem Mitarbeiter in geeigneter Weise ein erneutes BEM-Angebot unterbreitet werden.

(7) Das BEM endet, wenn
· die Mitarbeiterin/der Mitarbeiter im Rahmen der Erstinformation gem. § 5 keine Zustimmung gibt;
· nach dem Erstgespräch die Mitarbeiterin/der Mitarbeiter oder das Integrationsteam feststellt, dass kein BEM-Fall vorliegt;
· die Mitarbeiterin/der Mitarbeiter ihre/seine Zustimmung widerruft;
· die Ziele des Eingliederungsplanes erreicht sind;
· das Integrationsteam das BEM für gescheitert erklärt.


§ 7 Datenschutz

(1) Das BEM erfolgt unter Wahrung der jeweils gültigen datenschutzrechtlichen Bestimmungen (z.B. Zweckbestimmung, Datensparsamkeit).

(2) Sofern personenbezogene Daten an Dritte weitergegeben werden müssen, hat das Integrationsteam die Mitarbeiterin/den Mitarbeiter darüber aufzuklären und ihre/seine schriftliche Einwilligung einzuholen (siehe Anlage 5.1). Wenn Ärzte angehört werden sollen, muss die Mitarbeiterin/der Mitarbeiter diese zudem schriftlich von der Schweigepflicht gegenüber dem Integrationsteam entbinden (siehe  Anlage 5.2).

(3) Das Betriebliche Eingliederungsmanagement wird in einer eigenen BEM-Akte dokumentiert, die nur den am Prozess Beteiligten zugänglich ist und die sofort nach Beendigung des BEM zu vernichten ist.
Folgende Inhalte werden in die BEM-Akte aufgenommen:
· Gesprächsleitfaden Erstgespräch (siehe Anlage 3)
· Eingliederungsplan und Maßnahmendurchführung
· Niederschriften über die BEM-Gespräche
· Zustimmung zur Weitergabe der Daten an Dritte (siehe Anlage 5.1)
· Erklärung Entbindung von der Schweigepflicht (siehe Anlage 5.2)
· mit Zustimmung der Mitarbeiterin/des Mitarbeiters medizinische Detailinformationen/Diagnosen.

In die Personalakte finden lediglich folgende Inhalte Eingang:
· Erstinformation der Mitarbeiterin/des Mitarbeiters (siehe Anlage 1)
· Zustimmung/Ablehnung zum BEM (siehe Anlage 2)


§ 8 Prävention

Das Integrationsteam wird die aus der Begleitung der Einzelfälle gewonnenen Erkenntnisse und Erfahrungen regelmäßig bewerten und insbesondere für weitere betriebliche Eingliederungsmaßnahmen Verbesserungen empfehlen.

Die Bistumsleitung wird umgehend über besondere betriebliche Gesundheitsgefahren informiert.

Das Integrationsteam trifft sich mindestens einmal im Jahr und berät die anstehenden Aufgaben.


§ 9 Inkrafttreten

(1) Diese Dienstvereinbarung tritt mit ihrer Unterzeichnung in Kraft. Sie ist in geeigneter Weise bekannt zu machen.

(2) Diese Dienstvereinbarung kann von beiden Seiten mit einer Frist von 3 Monaten zum Ende eines Kalenderjahres schriftlich gekündigt werden. Änderungen im gegenseitigen Einvernehmen sind jederzeit möglich.



Ort, Datum      
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Anlagen zu dieser Musterdienstvereinbarung:
Anlage 1: Erstinformation Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) 
Anlage 2: Antwortblatt Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM)
Anlage 3: Gesprächsleitfaden Erstgespräch
Anlage 4: Datenschutzhinweis
Anlage 5.1: Erklärung Datenweitergabe
Anlage 5.2: Erklärung Entbindung Schweigepflicht
